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Forsttagsatzungskommission für die Stadtgemeinde Innsbruck

KUNDMACHUNG
vor der Sitzung vom 03.03.2026

Die nicht öffentliche Sitzung der Forsttagsatzungskommission für das Jahr 2026 findet statt:

03.03.2026 um 18:00 Uhr, Vereinsheim Arzl, 
Schusterbergweg 15, 6020 Innsbruck

Tagesordnung

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Forsttagsatzungskommission und deren Be­
schlussfähigkeit.

2. Behandlung der Ansuchen um Fällungsbewilligung
3. Behandlung der Ansuchen betreffend Kleinviehweide

Holzmeldungen und Ansuchen um Fällungsbewilligungen sind spätestens 3 Tage vor der Abhaltung 
der Forsttagsatzung beim Gemeindewaldaufseher in das beim Gemeindeamt befindliche Verzeichnis 
(Walddatenbank) einzubringen. Anmeldungen bezüglich der Kleinviehweide sind spätestens eine Wo­
che vor der Abhaltung der Forsttagsatzung beim Amt für Wald und Natur, Trientlgasse 13, 6020 Innsbruck, 
in das dafür aufliegende Verzeichnis einzutragen. Verspätet eingelangte Ansuchen werden nicht mehr be­
rücksichtigt.

Innsbruck, am 21.01.2026
Der Vorsitzende 

der Forsttagsatzungskommission

Matthias Stang MSc

Dieses Schriftstück wurde gemäß §25 Abs.1 Tiroler Waldordnung 2005 kundgemacht.
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